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Zürich & Region

Mit Ludwig A. Minelli sprachen 

Stefan Hohler und Michael Meier 

Am Montag berät der Kantonsrat  

die «Sterbetourismus-Initiative», die 

explizit gegen Ihre Vereinigung 

gerichtet ist. Werden Sie im Rathaus 

die Debatte verfolgen, Herr Minelli?

Nein, jeder Aufwand in diesem Zusam-
menhang ist absolut sinnlos, weil die Ini-
tiative sinnlos ist. Selbst wenn sie vom 
Volk angenommen werden sollte, müsste 
der Regierungsrat zuerst ein Gesetz ma-
chen. Und wenn das Gesetz der Initiative 
entspräche, wäre das bundesrechtswid-
rig und würde vom Bundesgericht aufge-
hoben. Die Initiative verursacht nur 
 Narrengänge und Kosten. In meinen 
78 Lebensjahren habe ich noch nie so 
 etwas Dummes in der zürcherischen 
Politik  erlebt wie diese EDU-Initiative. 

Trotzdem: Sollte die Initiative vom 

Volk angenommen werden, würden 

Sie ans Bundesgericht gelangen?

Zuallererst müsste der Regierungsrat ein 
Gesetz machen. Dieser aber hatte sei-
nerzeit dem Kantonsrat beantragt, die 
Initiative wegen Bundesrechtswidrigkeit 
für ungültig zu erklären. Es ist ja selbst-
verständlich, dass irgendein Bürger, der 
sich von einem solchen Gesetz betroffen 
fühlen würde, das Bundesgericht an-
rufen wird. So, wie das auch beim 
 Kantonsratsbeschluss geschehen ist, der 
keine Ungültigkeitserklärung anerken-
nen wollte. Diesen Beschluss hat ein Mit-
glied des Kassationsgerichts von sich aus 
beim Bundesgericht angefochten. 

Sie sorgen sich also nicht?

Wissen Sie, wir haben im Kanton Zürich 
eine wache Bevölkerung. 80 Prozent ist 
für die Sterbehilfe. Schon am 25. Sep-
tember 1977 hatte nach der Affäre Häm-
merli eine Abstimmung über die Einfüh-
rung der aktiven Sterbehilfe stattgefun-
den. Da gab es 203 000 Ja-Stimmen 
gegenüber nur 144 000 Nein-Stimmen.

Damals gab es einen konkreten 

Anlass. Heute ist es anders.

Nein, die Situation hat sich wegen der 
demografischen Entwicklung verschärft. 
Die Leute werden immer älter und kom-
men immer eher in die Situation, in der 
sie sagen: Ich würde gerne gehen. Die 
Menschen müssen diese Freiheit am 
 Lebensende haben. Das Wissen darum, 
dass man die Freiheit hat, wirkt be-
freiend. Menschen sind nicht gern auf 
einer Einbahnstrasse ohne Wahl. Das er-
kennen wir daran, dass 70 Prozent der 
Leute, die Dignitas konkret gebeten ha-
ben, eine Freitodbegleitung vorzuberei-
ten, sich gar nicht mehr melden. Dies  
nachdem ihnen mitgeteilt worden ist, 
dass ein Arzt bereit sei, das benötigte 
 Rezept auszustellen. 

Wirklich 70 Prozent?

Ja. Wir geben den Leuten wieder eine 
Wahlmöglichkeit, die sie für den Rest 
des Lebens befreit. Die meisten leben 
ihr Leben fertig, weil sie sich sagen: Ich 

könnte jederzeit gehen und habe keine 
Angst mehr. Der Wille zur Selbstbestim-
mung war noch nie so stark wie heute. 

Von der Initiative wäre nur Dignitas 

betroffen.

Nein, auch Ex International wäre betrof-
fen. Und Exit (deutsche Schweiz) seiner-
seits hat in Zürich-Albisrieden ein Ster-
bezimmer. Ab und zu kommt jemand 
aus einem anderen Kanton der Schweiz 
dorthin, den man zu Hause nicht be-
gleiten kann. Diesen Ausserkantonalen 
dürfte Exit dann nicht mehr helfen. Die 
Initiative ist unchristlich, weil unbarm-
herzig: Sie schafft eine Insel der Seligen 
und ist mit dem Rest der Welt absolut 
mitleidlos. So sind eben Sektierer.

Kann man den Suizidtourismus 

überhaupt via Gesetz verbieten?

Ich denke nicht. Das widerspräche nicht 
nur der Bundesverfassung, sondern 
auch der Europäischen Menschenrechts-
konvention, die eine Diskriminierung 
nach Herkunft nicht zulässt. Und da 

 Suizidbeihilfe durch deren Artikel 8 
 geschützt ist, gilt das Verbot der Diskri-
minierung auch für diese Situation.

Die frühere Justizministerin 

Widmer-Schlumpf hatte mit ihren 

Vorschlägen zur Regulierung  

der Suizidbeihilfe wenig Erfolg. Wie 

geht es auf Bundesebene weiter?

Eveline Widmer-Schlumpf ist eine Bünd-
ner Pietistin, das muss man sehen. Es ist 
gut, dass sie sich jetzt mit Finanzen be-
schäftigt. In Bezug auf Menschenrechte 
hat sie nicht gerade viel verstanden. Mit 
Simonetta Sommaruga haben wir eine 
offene Person. Ich schätze sie so ein, 
dass sie das Thema mit grösster Sorgfalt 
angehen wird. 

Christoph Blocher hatte als  

damaliger Justizminister vor jeder 

weiteren Regulierung gewarnt.

Er hat damals gesagt, jede Gesetzgebung 
würde einen amtlichen Stempel für die 
organisierte Suizidbeihilfe bedeuten. 
Und das wollte er nicht. Im Übrigen 

seien die bestehenden Gesetze ausrei-
chend, man müsse sie nur anwenden. 
Da hatte er recht.

Also soll es beim Status quo bleiben?

Der Status quo leidet an einem einzigen 
Widerspruch: Einerseits sagt das Bun-
desgericht, das Recht des Menschen, 
 selber zu entscheiden, wann und wie er 
selber sterben wolle, sei Bestandteil des 
Selbstbestimmungsrechts und deshalb 
von der Menschenrechtskonvention 
 geschützt. Anderseits scheitern bis zu 
49 von 50 Suizidversuchen, die allein 
ausgeführt werden, wie der Bundesrat 
auf Anfrage im Nationalrat ausführte. 
Somit ist dieses Recht nicht praktikabel. 
Es geht um das Problem, dass ein Arzt 
einem Menschen, der keine «schwere» 
Diagnose hat, kein Rezept ausstellen 
darf. Das ist der Widerspruch in unse-
rem Recht, und der muss aufgelöst wer-
den. Wenn ihn die Politik nicht auflöst, 

wird ihn die Justiz – spätestens nach einer 
Reihe weiterer Verfahren – auflösen.

Wie müsste das gesetzlich geregelt 

werden?

Das Gesetz müsste den Anspruch auf 
 Begleitung und auf das sichere Mittel 
 Natrium-Pentobarbital gewährleisten. 
Wenn der Staat nicht bereit ist – und das 
ist auch nicht nötig –, das selber zur Ver-
fügung zu stellen, dann soll er wenigs-
tens dafür sorgen, dass die Organisa-
tionen es zur Verfügung stellen dürfen, 
die sich um die Verwirklichung dieses 
Rechts kümmern und darauf achten, ob 
es nicht Lösungen zum Leben hin gibt. 
Wir haben in den letzten 13 Jahren etwa 
1140 Schwerkranken geholfen, sicher zu 
sterben. 30 000 Menschen jedoch  haben 
wir zum Leben hin geholfen. Das ist der 
wichtigste und grösste Teil unserer 
 Tätigkeit, den Politik und Medien bis-
lang leider stets ausblenden. 

«Die Sterbetourismus-Initiative verursacht  
nur Narrengänge und Kosten»
Dignitas-Chef Ludwig A. Minelli hält vom Volksbegehren der EDU nichts und hofft auf die neue SP-Bundesrätin Sommaruga.

«So sind eben Sektierer»: Dignitas-Gründer Ludwig A. Minelli. Foto: Doris Fanconi
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Dignitas hat in den letzten 
zwei Jahren markant  
weniger Sterbebegleitungen 
durchgeführt als früher. 
Grund dafür ist ein Entscheid 
des Kantonsarztes.

Von Stefan Hohler und Michael Meier

Zürich – Im Jahr 2010 hat Dignitas  
97 Menschen in den Tod begleitet – im 
Jahr zuvor waren es 98. Das sind etwa 
ein Drittel weniger als in den vorherge-
henden Jahren, als der Verein rund  
140 Sterbebegleitungen durchführte. 
Der deutliche Rückgang ist laut Ludwig 
Minelli auf den Entscheid des Kantons-
arztes zurückzuführen. Dieser akzep-
tiert nicht mehr, dass ein Arzt nach nur 
einer Konsultation des Sterbewilligen 
das Rezept für die tödliche Dosis Natri-
um-Pentobarbital (NAP) verschreiben 
darf. Seit 2008 sind dafür zweimalige 
Konsultationen nötig. Damit, so Minelli, 
sei die Kapazität der drei Dignitas-Ärzte 
um 50 Prozent reduziert worden, was 
sich auf die Zahl der Freitodbegleitun-
gen niedergeschlagen habe. «Wir müs-
sen mehr Sterbewillige vertrösten.» 

Des Weiteren erwähnt Minelli, dass es  
kaum mehr möglich sei, bei urteilsfähi-
gen Leuten mit schweren psychischen 
Krankheiten eine Freitodbegleitung 
durchzuführen: «Da streiken fast sämtli-
che Psychiater in der Schweiz. Sie sind 
nicht bereit, die vertieften psychiatri-
schen Fachgutachten zu schreiben, die 
das Bundesgericht in einem Urteil ver-
langte.» Dazu wurde gegen die Schweiz 
eine Klage beim Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof in Strassburg 
eingereicht; der Fall ist noch hängig.

Der Betrieb des Vereins Dignitas ent-
spricht in der Grösse eines KMU. Neben 
Generalsekretär und Rechtsanwalt Lud-

wig A. Minelli werden im Sekretariat sie-
ben Teilzeitangestellte beschäftigt, wo-
bei in der Regel zwei anwesend sind. Zu-
dem kümmern sich drei unabhängige 
Ärzte nebenamtlich aktiv für die Prü-
fung der schriftlichen Gesuche und me-
dizinischen Unterlagen sowie die zwei 
Konsultationen. Vier weitere Personen 
führen die Freitodbegleitungen durch. 
Sie erhalten dafür eine Pauschalentschä-
digung von 550 Franken. Die beiden Lie-
genschaften in Wetzikon und Pfäffikon 
ZH gehören Minelli. Sterbebegleitungen 
werden nur im Gebäude im Industriege-
biet in Pfäffikon durchgeführt. Im Haus 
in der Wohnzone in Wetzikon hat dies 
das Bundesgericht verboten. 

Zur finanziellen Situation des Vereins 
will sich Ludwig A. Minelli nicht äussern. 
«Wir sind ein privater Verein, erhalten 
keinen Rappen Subvention und zahlen 
Steuern.» Es gebe weder aus rechtlichen 
Gründen noch aus dem Öffentlichkeits-
prinzip einen Zwang, die Finanzen of-
fenzulegen. Der Staat kenne die Vereins-
buchhaltung aufgrund der Steuererklä-
rung. Ein Sterbewilliger muss für das 
ganze Prozedere einer Freitodbeglei-
tung mit einem Aufwand von rund 
10 000 Franken rechnen. 

Die Sterbewilligen kommen im Nor-
malfall morgens nach Pfäffikon ZH. Zu-
vor absolvierten sie zweimal eine ärztli-
che Konsultation. Bevor sie das Getränk 
mit dem NAP erhalten, wird mit ihnen 
nochmals gesprochen und mehrmals ab-
geklärt, ob der Sterbewillen vorhanden 
sei. Wenn das klar ist, wird dem Patien-
ten ein Antibrechmittel verabreicht, 
weil die starke Bitterkeit von NAP Brech-
reiz auslöst. In der Regel sind Freunde 
und Angehörige anwesend. Eine Frei-
todbegleitung dauert im Allgemeinen 
bis gegen 16 Uhr, sie kann aber auch 
deutlich länger gehen. Danach werden 
die Behörden informiert.

Dignitas

Ein Drittel weniger Freitodbegleitungen 
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